
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2017/10/24 Ra 2016/06/0008
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.2017

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

B-VG Art119a Abs5;

VwGVG 2014 §7;

Rechtssatz

Mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 entfiel das bis dahin in Art. 119a Abs. 5 B-VG verankerte Rechtsmittel

der Vorstellung gegen letztinstanzliche Gemeindebescheide. Dieses wurde durch das verwaltungsgerichtliche

Verfahren ersetzt. Gegen letztinstanzliche Gemeindebescheide steht nunmehr unmittelbar die Bescheidbeschwerde

an das jeweils zuständige Verwaltungsgericht o;en, wodurch ein verwaltungsgerichtliches und nicht wie zuvor ein

aufsichtsbehördliches Verfahren ausgelöst wird (vgl. den B des VfGH vom 27. Juni 2017, E 1823/2017).
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